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Datum 7 • 1 0 • 8 5 
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Betreff Entwurf einer Hydrographiegesetz-Novelle 1985; 

Begutachtungsverfahren 

Unter höflicher Bezugnahme auf die Note des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft vom 16. Juli ds. J. erlauben wir 

uns mitzuteilen, daß wir den Entwurf grundsätzlich begrüßen. 

Vom geplanten, dichteren Meßstellennetz erwarten wir wichtige 

Entscheidungshilfen für sachgerechte Lösungen einschlägiger 

Fragen. 

Zu Ziff. 5 der Vorlage gestatten wir uns aber anzumerken, 

daß - im Hinblick auf die geringe Publizität von Verordnungen 

gem. § 3 Abs. 2 und 3 Hydrographiegesetz - die Auflegung zur 

öffentlichen Einsicht durch den zuständigen Landeshauptmann 

wesentlicher Bestandteil der K~ndmachung der genannten Ver­

ordnung und damit neben der Auflegung beim Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft Voraussetzung für deren 1nkrafttreten 

sein sollte. 

25 Exemplare unserer Stellungnahme senden wir an das Präsidium 

des Nationalrats. 
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